
An das 
Landratsamt Main-Tauber-Kreis 
Gartenstr. 1 
97941 Tauberbischofsheim 
 
Antrag auf Erteilung einer 
 

 Waffenbesitzkarte als Sportschütze (gelbe WBK) – für Einzellader-Langwaffen,  
Repetier-Langwaffen mit gezogenen Läufen, einläufige Einzellader-Kurzwaffen und 
mehrschüssige Perkussionswaffen – (§ 14 Abs. 4 WaffG) 

 
 Waffenbesitzkarte (grüne WBK) zum Erwerb und zu Ausübung der tatsächlichen 

 Gewalt über Schusswaffen (§ 10 Abs. 1 WaffG): Jäger (generell);  
 bei Sportschützen nur für Waffen, die nicht unter § 14 Abs. 4 WaffG fallen. 
 

 Sonstige Waffenbesitzkarte (z.B. Sammler, Damwildhalter) _______________ 
 

 Waffenschein (§ 10 Abs. 4 WaffG) 
 

   Ergänzung/Änderung einer Waffenbesitzkarte 
 

   Erlaubnis zum Munitionserwerb (§ 10 Abs. 3 WaffG) 
 
 
In bin     Jäger   Sportschütze   ___________________________ 
 
Angaben zur Person des Antragstellers/ der Antragstellerin: 
 
Name, Vorname 
 

 

Geburtsname 
 

 

Geburtsdatum und Ort 
 

 

Staatsangehörigkeit 
 

 

Anschrift und  
Telefon 

 

 
Ich besitze   keine(n)   bereits nachstehende(n) 
 
      Waffenbesitzkarte   Munitionserwerbsschein 
 
      Jagdschein    Waffenschein 
 
Art der Erlaubnis Ausstellende Behörde Nummer und Datum 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 



 
Welche Art von Waffen/Munition wollen Sie erwerben? 
 
Lfd. 
Nr. 

Art der Waffe (z.B. Flinte, Büchse, Unterhebelrepetier-
büchse, Drilling, Pistole, Revolver usw.) 

Kaliber, Munition 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
Nur bei Erwerb von Kurzwaffen und Selbstlader-Langwaffen auszufüllen: 
 
Ich besitze   keine   folgende Kurzwaffen / Selbstlader-Langwaffen: 
 
Lfd. 
Nr. 

Art der Waffe (z.B. Pistole,  
Revolver usw.) 

Kaliber Hersteller oder 
Warenzeichen 

Hersteller- 
nummer 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

Bei Jagdscheininhabern wird ein Bedürfnis für maximal 2 Kurzwaffen anerkannt. 
 
 
Nur Sportschützen: Schusswaffen, die innerhalb der letzten 6 Monate erworben 
wurden (max. 2 Stück in 6 Monaten zulässig): 
 
Art der Waffe (z.B. Pistole, Revolver usw.) Kaliber Erwerbsdatum: 
 
 

  

 
 

  

 
 
Zweck des Führens bzw. Erwerbs der Schusswaffen/Munition. 
Insbesondere für Waffenscheine ist eine ausführliche Begründung unbedingt 
erforderlich, (Art der Gefährdung, Möglichkeit, die Gefährdung durch Schusswaffen 
zu verhindern!). Ggf. Beiblatt verwenden! 
 
Begründung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Haben Sie eine Sachkundeprüfung abgelegt? 
(§ 7 WaffG i.V.m. § 29 Erste Verordnung zum Waffengesetz – 1. WaffG) 
 

  Ja, erfolgreich am: _________________________ (Nachweis beifügen!) 
 

  Nein. 
 
 
Art der Aufbewahrung der Schusswaffe/Munition 
(z.B. Waffenschrank Sicherheitsstufe A / B,  Widerstandsgrad 0 oder 1) 
 
Ab 01.04.2003 Waffenschrank vorgeschrieben!! 
Bis 10 Langwaffen reicht Sicherheitsstufe A, wenn Munition getrennt aufbewahrt wird. 
Ansonsten mindestens Sicherheitsstufe B bzw. Widerstandsgrad 0 erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
Meine Angaben sind vollständig und entsprechen der Wahrheit. 
 
 
 
 
____________________________________          _________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift des Antragstellers/ 
       der Antragstellerin 
 
 
Folgende Nachweise bitte beifügen: 
 

  Waffenbesitzkarte: 
 
1. Sportschützen:  
Bedürfnisnachweis durch den Schießsportverband oder anerkannten Teilverband (bei mehr 
als 3 Selbstlader-Langwaffen oder mehr als 2 mehrschüssigen Kurzwaffen Bestätigung 
durch den Verband, dass die Waffe für die Ausübung einer weiteren Disziplin oder zur 
Ausübung des Wettkampfsports erforderlich ist). 
 
Sachkundeprüfung (Nachweis des Vereins) 
 
Gutachten über die geistige Eignung: Bei Sportschützen unter 25 Jahren (gilt nicht, wenn nur 
Einzellader-KK bis 200 Joule oder Schrotflinten bis Kal. 12 erworben werden sollen). 
 
2. Jäger: 
Jagdschein, sofern bei der Behörde nicht schon registriert. 
 

  Munitionserwerbsschein: - Haftpflichtversicherung 
      (z.B. für Weinberghut)  - Verwendungsnachweis 
     - Sachkundenachweis. 
 


	Antrag auf Erteilung einer
	Welche Art von Waffen/Munition wollen Sie erwerben?
	Haben Sie eine Sachkundeprüfung abgelegt?
	Art der Aufbewahrung der Schusswaffe/Munition
	Gutachten über die geistige Eignung: Bei Sportschützen unter 25 Jahren (gilt nicht, wenn nur Einzellader-KK bis 200 Joule oder Schrotflinten bis Kal. 12 erworben werden sollen).


	Kontrollkästchen1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	8: Off
	Text3: 
	Text1: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text4: 
	9: Off
	10: Off
	11: Off
	12: Off
	13: Off
	14: Off
	15: Off
	Text8: 
	Art1: 
	Art2: 
	Art3: 
	Art4: 
	Art5: 
	Art6: 
	Art9: 
	Art8: 
	Art7: 
	Lfd Nr1: 
	WaffenArt1: 
	Kaliber 1: 
	Kaliber 2: 
	WaffenArt2: 
	Lfd Nr2: 
	Kontrollkästchen11: Off
	Kontrollkästchen12: Off
	Lfd Nr3: 
	WaffenArt3: 
	Kaliber 3: 
	Lfd Nr4: 
	Waffen1: 
	Kal1: 
	Herst1: 
	Herst Nr 1: 
	Lfd Nr5: 
	Lfd Nr6: 
	Waffen2: 
	Kal2: 
	Kal3: 
	Herst2: 
	Herst Nr 2: 
	Herst Nr 3: 
	Drucken: 
	Waffen3: 
	Herst3: 
	Grund: 
	Wa1: 
	Wa2: 
	Wa3: 
	Wa5: 
	Wa6: 
	Kontrollkästchen14: Off
	Wa4: 
	Kontrollkästchen15: Off
	am1: 
	Teil1: 
	Teil2: 
	Ort Datum1: 
	Kontrollkästchen16: Off
	Kontrollkästchen17: Off
	Text2: 
	Text99999: Ab 06.07.2017 ist bei neu erworbenen Waffenschränken mindestens Widerstandsgrad 0 erforderlich!


